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Man kann mit dem Vermieter gemäß §555f BGB als Ergänzung zum Mietvertrag eine
Vereinbarung treffen, die im Falle vorzeitigen Auszuges/Kündigung die Vergütung des
abgewohnten Restwerts des Bades regelt. Dafür sollte die Maßnahme möglichst genau
beschrieben und taxiert werden, sowie Abwohndauer und Restwerte festgelegt werden.

1https://www.lehrerforen.de/thread/55118-bad-sanieren-in-mietswohnung/?postID=583652#post583652

https://www.lehrerforen.de/thread/55118-bad-sanieren-in-mietswohnung/?postID=583652#post583652

